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 29. Juli 2020: Verfahrenseinstellung mangels Tatverdachts

  

Gegen unseren Mandanten wurde von der Staatsanwaltschaft Leipzig wegen des Verdachts der
exhibitionistischen Handlung ermittelt. Unser Mandant soll sich abends in seinem Auto in der Nähe eines
Spielplatzes an seinem Genital bis zum Samenerguss manipuliert haben. Bei diesem Vorgang wurde er von
zwei Zeugen, die sich in unmittelbarer Nähe in ihrer Wohnung befunden haben, beobachtet. Die beiden
Zeugen informierten umgehend die Polizei Leipzig und gaben dabei das Kennzeichen des wegfahrenden
Autos durch. Durch eine Halterabfrage konnte schließlich unser Mandant identifiziert und ein Verfahren
gegen ihn wegen exhibitionistischer Handlungen gemäß § 183 StGB eingeleitet werden.

  

Nachdem unser Mandant eine Anhörungsvorladung erhalten hatte, setzte er sich mit Rechtsanwalt Dietrich
in Kontakt und beauftragte ihn mit der strafrechtlichen Verteidigung. Nachdem Rechtsanwalt Dietrich
Akteneinsicht beantragt und die Ermittlungsakte ausgewertet hatte, beantragte er in seinem umfassenden
Schriftsatz, das Verfahren gegen unseren Mandanten mangels Tatverdachts einzustellen. Insbesondere ging
er dabei auf den Umstand ein, dass der Tatbestand des § 183 StGB nicht erfüllt worden sei. So konnte
keiner der beiden Zeugen angeben, dass es unserem Mandanten gerade darauf ankam, gerade sie mit
seinen Handlungen zu belästigen. Auch weiterhin konnte Rechtsanwalt Dietrich die Aussagen der Zeugen
zur Entkräftigung des Tatvorwurfs nutzen, wodurch die Staatsanwaltschaft Leipzig das Verfahren gegen
unseren Mandanten antragsgemäß einstellen musste.
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